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2. Die Staatliche Plankommission ist für die Aus
arbeitung der Perspektivpläne unter Berücksich
tigung der modernen Erkenntnisse von Wissen
schaft und Technik verantwortlich. Ihr obliegt die 
Ausarbeitung der Direktiven für die Jahresvolks
wirtschaftspläne.

Die Organe des Ministerrates sind für die Ausarbei
tung der Jahrespläne verantwortlich, die von der 
Staatlichen Plankommission zusammengefaßt und 
bilanziert werden. Die Staatliche Plankommission 
ist für die Anleitung der Abteilungen bzw. Gruppen 
für Perspektivplanung in den zentralen Staats
organen, den WB, den Wirtschafts- und Landwirt
schaftsräten verantwortlich. Sie leitet die Plan
kommissionen in den Bezirken an.

3. Der Volkswirtschaftsrat leitet die Industrie. Er hat 
auf der Grundlage des Perspektivplanes, der 
Orientierungsziffern und der Richtlinien der Staat
lichen Plankommission den Jahresplan für die In
dustrie in allen seinen Teilen auszuarbeiten. Dazu 
sind die notwendigen Abstimmungen mit den 
anderen staatlichen Organen (Bauwesen, Verkehr, 
Handel, Außenhandel, Landwirtschaft usw.) durch
zuführen.
Der Volkswirtschaftsrat hat die vorrangige Entwick
lung der führenden Zweige der Industrie zu sichern. 
In seiner Arbeit muß er sich auf das stetige Wachs
tum der Arbeitsproduktivität, auf die Durchsetzung 
der wirtschaftlichen Schwerpunkte des wissen
schaftlich-technischen Fortschritts konzentrieren 
und die Senkung der Selbstkosten sowie die Er
höhung der Qualität der Erzeugnisse gewährleisten. 
Dabei hat er die Einheit von Projektierung, For
schung, Entwicklung, Produktion und Absatz zu 
sichern.
Dem Volkswirtschaftsrat sind die Vereinigungen 
volkseigener Betriebe (VVB) und die Wirtschafts
räte in den Bezirken unterstellt.

Die VVB sind auf der Grundlage der staatlichen 
Aufgaben für die Ausarbeitung und Erfüllung der 
Pläne 'der ihnen unterstellten Betriebe und Einrich
tungen, für den wissenschaftlich-technischen Höchst
stand der Erzeugnisse und der Fertigungstechnik, 
für die Entwicklung der Produktion und den Absatz 
der Erzeugnisse verantwortlich. Sie haben nach dem 
Produktionsprinzip, dem Prinzip der wirtschaft
lichen Rechnungsführung und der Einzelleitung zu 
arbeiten.
Die VVB haben die Durchsetzung des wissenschaft
lich-technischen Fortschritts im Industriezweig und 
in den bezirksgeleiteten Betrieben gleichen Cha
rakters in enger Zusammenarbeit mit den Bezirks
wirtschaftsräten zu organisieren, um die ständige 
Steigerung der Arbeitsproduktivität, die Erhöhung 
der Rentabilität und eine bedarfsgerechte, welt
marktfähige Produktion mit höchstem Nutzen zu 
sichern.
Die Vorsitzenden der Wirtschaftsräte in den Bezir
ken haben über die Erfüllung der Aufgaben des 
Volkswirtschaftsplanes in den ihnen unterstellten 
Industriebetrieben vor dem Bezirkstag ein- bis 
zweimal jährlich Rechenschaft zu geben.

4. Zur Lösung der neuen Aufgaben des umfassenden 
Aufbaus des Sozialismus in der Landwirtschaft 
werden gebildet:

der Landwirtschaftsrat beim Ministerrat der 
Deutschen Demokratischen Republik mit seiner 
Produktionsleitung,

Bezirkslandwirtschaftsräte mit ihren Produk
tionsleitungen,

Kreislandwirtschaftsräte mit ihren Produktions
leitungen.

In bestimmten Produktionsgebieten können auf Be
schluß des Ministerrates Landwirtschaftsräte für 
Produktionsgebiete gebildet werden.

Der Landwirtschaftsrat beim Ministerrat der Deut
schen Demokratischen Republik ist mit seiner 
Produktionsleitung das zentrale staatliche Organ 
des Ministerrates zur einheitlichen Leitung, Pla
nung und Organisation der Produktion in der 
sozialistischen Landwirtschaft. Er hat seine Arbeit 
nach wissenschaftlichen Grundsätzen zu organi
sieren. Dem Landwirtschaftsrat beim Ministerrat 
mit seiner Produktionsleitung unterstehen die 
Landwirtschaftsräte mit ihren Produktionsleitungen 
in den Bezirken, Kreisen bzw. Produktionsgebieten.

Der Landwirtschaftsrat beim Ministerrat der Deut
schen Demokratischen Republik mit seiner Produk
tionsleitung ist für die Durchführung der Beschlüsse 
des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands und der Regierung auf dem Ge
biet der Landwirtschaft verantwortlich. Er sichert 
die Erfüllung der Perspektiv- und Volkswirtschafts
pläne, des Haushalts- und Finanzplanes in seinem 
Verantwortungsbereich. Er trägt die Verantwortung 
für die Erfüllung der Pläne der Brutto- und Markt
produktion an landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
zur Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit 
Nahrungsmitteln und der Industrie mit Rohstoffen 
aus der eigenen Landwirtschaft.

Die Forstwirtschaft wird durch die Produktions
leitung des Landwirtschaftsrates der Deutschen 
Demokratischen Republik zentral geleitet. Dazu 
sind die staatlichen Forstwirtschaftsbetriebe in 
VVB zusammenzuschließen.
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Der Landwirtschaftsrat beim Ministerrat koordi
niert auf der Grundlage des Planes alle Entwick
lungsaufgaben der sozialistischen Landwirtschaft 
mit den Leitungen der Industrie, den anderen Wirt
schaftszweigen und den staatlichen Leitungen auf 
kulturellem und sozialem Gebiet.

Die Vorsitzenden der Bezirks- bzw. Kreislandwirt
schaftsräte haben über die Erfüllung des Volks
wirtschaftsplanes (Teil Landwirtschaft) vor dem 
Bezirks- bzw. Kreistag ein- bis zweimal jährlich 
Rechenschaft zu geben.

5. Beim Ministerrat der Deutschen Demokratischen 
Republik wird das Staatliche Komitee für Erfassung 
und Aufkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse ge
bildet.

Das Staatliche Komitee für Erfassung und Aufkauf 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse ist auf der Grund
lage der Pläne der Marktproduktion für die Erfül
lung der Erfassungs- und Aufkaufpläne zur Siche
rung der Versorgung der Bevölkerung mit Nah
rungsgütern und der Industrie mit Rohstoffen aus 
der eigenen Landwirtschaft verantwortlich.


